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Ein neues Jahr bietet immer auch die Gelegenheit, einen ge-
nauen Blick zurückzuwerfen. Gerade zu Beginn von 2026 ist 
es wichtig, die Lohnzahlungen aus dem Jahr 2025 sorgfältig 
zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Entgeltbestand-
teile korrekt ausgezahlt wurden. Ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf der Jahressonderzahlung, da es hier im Jahr 2025 
durch tarifliche Änderungen zu wesentlichen Besonderheiten 
gekommen ist.

Eine zentrale Veränderung ergab sich durch die Tarifänderun-
gen zum Mai 2025. Dadurch wurden nicht wie ursprünglich 
angenommen zwölf, sondern acht Monate mit der neuen Re-
gelung berücksichtigt. Diese Umstellung hat direkte Auswir-
kungen auf die Berechnung der Jahressonderzahlung.

Entwicklung der  
Jahressonderzahlung  
von 2025 auf 2026 –  
ein wichtiger Rückblick  
zum Jahresbeginn
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Übersicht Lohn Bundesweit (außer BaWü) ab 01.01.2026
Tarifgruppe Stundenlohn  

(brutto)
Bruttolohn 
monatlich

Jahressonderzahlung 
jährlich

Jahressonderzahlung 
monatl.

VWL PKS Brutto  
mtl. ohne JSZ

Monatsbrutto  
mit JSZ

1 20,19 € 3.377,62 € 3.377,62 € 281,47 € 40,00 € 169,00 € 3.586,62 € 3.868,09 €

2 23,20 € 3.881,17 € 3.881,17 € 323,43 € 40,00 € 169,00 € 4.090,17 € 4.413,60 €

3 24,19 € 4.046,79 € 4.046,79 € 337,23 € 40,00 € 169,00 € 4.255,79 € 4.593,02 €

Zuschlag 10% 404,68 €

Tarifgruppe 1:	 Arbeitnehmer/innen mit Gesellenprüfung im Schornsteinfegerhandwerk

Tarifgruppe 2:	 Arbeitnehmer/innen nach fünfjähriger praktischer Schornsteinfegertätigkeit nach Abschluss der Gesellenprüfung im Schorn- 
steinfegerhanwerk

Tarifgruppe 3:	 a)	 Arbeitnehmer/innen mit Meisterprüfung oder
	 b)	Arbeitnehmer/innen mit zehnjähriger Berufserfahrung nach Abschluss der Gesellenprüfung im Schornsteinfegerhhandwerk 

und mit nachgewiesenen berufsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen von 16 Unterrichtseinheiten pro Kalenderjahr.

Zuschlag 10 %	 Arbeitnehmer/innen, die nach § 11 b SchfHwG als Vertreter für die Feuerstättenschau nach § 14 SchfHwG und die dabei anfal-
lenden Tätigkeiten nach § 14 Abs. 2 SchfHwG von der zuständigen Behörde bestellt sind.

	 – Bei einer übetariflichen Bezahlung  gilt immer der Grundsatz, dass ein Zuschlag von 10 % berechnet wird

Übersicht Lohn Baden-Württemberg ab 01.01.2026
Tarifgruppe Stundenlohn  

(brutto)
Bruttolohn 
monatlich

Jahressonderzahlung 
jährlich

Jahressonderzahlung 
monatl.

VWL PKS Brutto  
mtl. ohne JSZ

Monatsbrutto  
mit JSZ

1 20,19 € 3.377,62 € 3.377,62 € 281,47 € 40,00 € 169,00 € 3.586,62 € 3.868,09 €

2 23,53 € 3.936,37 € 3.936,37 € 328,03 € 40,00 € 169,00 € 4.145,37 € 4.473,40 €

3 24,63 € 4.120,39 € 4.120,39 € 343,37 € 40,00 € 169,00 € 4.329,39 € 4.672,76 €

Zuschlag 10% 412,04 €

Tarifgruppe 1:	 Arbeitnehmer/innen mit Gesellenprüfung im Schornsteinfegerhandwerk

Tarifgruppe 2:	 Arbeitnehmer/innen nach fünfjähriger praktischer Schornsteinfegertätigkeit nach Abschluss der Gesellenprüfung im Schorn- 
steinfegerhanwerk

Tarifgruppe 3:	 a)	 Arbeitnehmer/innen mit Meisterprüfung oder
	 b)	Arbeitnehmer/innen mit zehnjähriger Berufserfahrung nach Abschluss der Gesellenprüfung im Schornsteinfegerhhandwerk 

und mit nachgewiesenen berufsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen von 16 Unterrichtseinheiten pro Kalenderjahr.

Zuschlag 10 %	 Arbeitnehmer/innen, die nach § 11 b SchfHwG als Vertreter für die Feuerstättenschau nach § 14 SchfHwG und die dabei anfal-
lenden Tätigkeiten nach § 14 Abs. 2 SchfHwG von der zuständigen Behörde bestellt sind.

	 – Bei einer übetariflichen Bezahlung  gilt immer der Grundsatz, dass ein Zuschlag von 10 % berechnet wird
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Wer ein älteres Gebäude besitzt, kennt das Problem: Zugluft 
an den Fenstern, kalte Oberflächen im Sitzbereich, steigen-
de Heizkosten. Spätestens dann steht die Frage im Raum, ob 
die in die Jahre gekommenen Fenster komplett ausgetauscht 
werden müssen oder ob sich mit dem vergleichsweise ein-
fachen Austausch der Fensterdichtungen bereits eine spür-
bare Verbesserung erzielen lässt. Gerade für Eigentümer, die 
Kosten im Blick behalten müssen, ist diese Entscheidung von 
großer Bedeutung. Gleichzeitig wirkt sich jede Veränderung 
an der Luftdichtheit eines Gebäudes auf den Feuchtehaushalt 
und bei vorhandenen Feuerstätten auf die Verbrennungsluft-
versorgung aus.

Neue Fensterdichtungen gehören zu den kostengünstigsten 
Maßnahmen, um den Wohnkomfort in Bestandsgebäuden 
zu erhöhen. Mit relativ wenig Aufwand werden Undichthei-
ten in den Flügel- und Rahmenfugen reduziert, die früher als  
„natürliche Lüftung“ mitliefen. Für die Bewohner ist der Ef-
fekt oft sofort spürbar: Die Zugluft verschwindet, die Ober-
flächentemperaturen im Fensterbereich steigen leicht an, das 
Raumklima wird als deutlich behaglicher empfunden. Hinzu 
kommt, dass die Investitionskosten im Vergleich zum Fens-
tertausch sehr gering sind. Gerade bei intakten Fenstern oder 
in Gebäuden mit erhaltenswerter Bausubstanz kann der Aus-
tausch der Dichtungen eine sinnvolle Zwischenlösung sein, 
um energetische Schwachstellen abzumildern, ohne gleich 
tief in die Tasche greifen zu müssen.

Trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass neue Dichtun-
gen nur einen Teil des Problems lösen. Die energetische Qua-
lität eines Fensters wird nicht allein durch die Fugendichtheit 
bestimmt, sondern vor allem durch den U-Wert der Vergla-
sung und des Rahmens. Bleibt die alte Einfachverglasung 
oder eine veraltete Isolierverglasung im Fenster, sind die 
Einsparpotenziale zwangsläufig begrenzt. Zwar sinken die 
Lüftungswärmeverluste durch weniger unkontrollierte Infilt-
ration, aber die Transmissionswärmeverluste über Glas und 
Rahmen bleiben unverändert hoch.

Luftdichtigkeit von Gebäuden:  
Was bringen neue Fensterdichtungen?

Auf dem Bild ist eine alte Fensterdichtung zu erkennen. 
Diese ist mit der Zeit brüchig geworden, da die Weichma-
cher aus dem Kunststoff entwichen sind. Aus diesem Grund 
dichtet sie nicht mehr in dem Maße ab, wie sie es mal getan 
hat, und es wäre unter Umständen sinnvoll, sie zu tauschen.
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Qualifizierung 2026 
Schwerpunktseminar: 
Prüfende im Beruf der Schornsteinfeger*in 

Meister- und Gesellenprüfungen

23. Oktober bis 25. Oktober 2026, 
Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. Erfurt
Referententeam: Norman Wegert, Kai Schreck

Themen des Seminars: 

• Prüfungsanforderungen in den Ausbildungsordnungen der
Teilnehmenden

• Prüfungsinstrumente und deren Umsetzung
• Prüfungsdurchführung
• Planung einer berufsfeldspezifischen Prüfung
• Handlungsorientierte Prüfungsdurchführung
• Angemessene Bewertungskriterien
• Erfahrungsaustausch

 

Anmeldung unter:  

https://komasys-web.verdi.de/anmeldedaten?
Konferenznummer=0222&Ebenennummer=265 0&status= 



  
 

     

  

      
    

    

   

    

   

   
 

 

 

   

  

Einladung zum Schwerpunktseminar 
   

Liebe*r Kolleg*in, 

du bist als Arbeitnehmerbeauftragte*r in Ausschüssen der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

ehrenamtlich tätig oder interessierst dich für diese ehrenamtliche Tätigkeit. Unser 

Schwerpunktseminar qualifiziert dich für dein Ehrenamt als Prüfer*in.  

Wir gestalten dieses Seminar neben thematischen Einführungen durch unsere Referenten 

praxisnah mit Gruppenarbeit, Präsentation und Reflexion im Plenum. Daneben gibt es Raum für 

individuelle Fragen, umfangreichen Erfahrungsaustausch und Vernetzung mit anderen 

Prüfer*innen. 

Beginn: 
Ende: 
Ort: 

Webseite: 

Freitag, 23.10.2026, 14:30 Uhr (Kaffeetrinken) 
Sonntag, 25.10.2026, ca. 12:30 Uhr (Mittagessen) 
Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. 
Konrad-Zuse-Str. 19, 99099 Erfurt 
https://www.zds-schornsteinfeger.de/  

Die verbindliche Anmeldung ist ausschließlich auf unserer Homepage unter 
www.pruef-mit.de/seminare möglich. Nachdem deine Anmeldung von uns geprüft 
wurde, erhältst du eine Anmeldebestätigung. Unter dem Link findest du auch ein 
ausführliches FAQ zu unseren Seminaren. 

Wir freuen uns auf deine Teilnahme. Auch freuen wir uns, wenn du deine Kolleg*innen auf 
unserer Qualifizierungsprogramm aufmerksam machst.  

Projektteam Prüf mit!       Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. 

Mail: pruef-mit@verdi.de       technikbildung@zds-schornsteineger.de 
Telefon: 030.6956-2832        0361 789510 
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Wärmeplanung – Chancen, Pflichten und 
Perspektiven für kleine Kommunen

Wenn über die Energiewende gesprochen wird, denken die 
meisten Leute erst mal an Strom. Dabei macht in Deutsch-
land Wärmeenergie über 50 % des gesamten Endenergie-
verbrauchs aus und wird zu großen Teilen noch immer aus 
fossilen Energieträgern erzeugt. Gerade kleinere Städte und 
Gemeinden stehen hier vor besonderen Herausforderungen: 
Ihr Gebäudebestand ist überschaubar, die Strukturen oft de-
zentral und ihre Ressourcen für Planung und Umsetzung oft 
begrenzt. Die kommunale Wärmeplanung bietet hier als stra-
tegisches Planungsinstrument die Möglichkeit, die Transfor-
mation systematisch anzugehen. Dabei kann das Handwerk 
eine tragende Rolle einnehmen.

WAS IST KWP?
Bei der kommunalen Wärmeplanung handelt es sich um ei-
nen strategischen Transformationsplan für die lokale Wär-
meversorgung. Rechtsgrundlage ist das Wärmeplanungsge-
setz (WPG), das am 01. Januar 2024 in Kraft getreten ist. Es 
verpflichtet alle Städte und Gemeinden in Deutschland, ihre 
Wärmeversorgung schrittweise klimaneutral zu gestalten. 
Für größere Gemeinden und Städte mit mehr als 100.000 Ein-
wohnern ist der Stichtag zur Umsetzung der 30. Juni 2026, 
doch auch kleinere Kommunen mit weniger als 100.000 Ein-
wohnern sind zur Umsetzung bis zum 30. Juni 2028 verpflich-
tet. Kleinere Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern 
sind hingegen nicht zur Erstellung einer Wärmeplanung ver-
pflichtet, können diese aber freiwillig durchführen, häufig 
durch die Unterstützung von Förderprogrammen.

Der Wärmeplan untersucht zunächst systematisch die gegen-
wärtige Wärmeversorgung auf lokaler Ebene: Welche Energie-
träger werden heute genutzt? Wie ist der Gebäudebestand 
beschaffen? Wo entstehen die größten Wärmebedarfe und 
-verluste? Darauf aufbauend werden mit dem Ziel der Klima-
neutralität bis 2045 Potenziale abgeleitet, wie die Wärmever-
sorgung der Zukunft aussehen kann: Wo lohnt sich der Aus-
bau von Wärmenetzen? Wie können wir dezentrale Lösungen 
wie beispielsweise Wärmepumpen einsetzen? Und welche 
Gebäude lassen sich energetisch sanieren oder anpassen?

Die Wärmeplanung wird so zum Instrument der kommuna-
len Struktur- und Energiepolitik und bindet zahlreiche Akteu-
re in den Prozess ein. So verbindet sie technisches Wissen, 
rechtliche Rahmenbedingungen und regionale Besonderhei-
ten zu einem langfristigen, umsetzungsorientierten Fahrplan.

WARUM KLEINE KOMMUNEN?
Oft wird bei der kommunalen Wärmeplanung und ihrem Vorge-
hen zunächst an die größeren Städte in Deutschland gedacht, 
mit dicht bebauten Quartieren, komplexen Wärmenetzen und 
großen Energieversorgern. Doch gerade die kleinen Städte und 
Gemeinden können stark von der Wärmeplanung profitieren. 
Wer seine Wärmeversorgung einmal genau unter die Lupe ge-
nommen hat, schafft sich Planungssicherheit, kann Fördergel-
der gezielt einsetzen, Versorgungsstrukturen langfristig und 
nachhaltig sichern oder neue Wertschöpfungen generieren. 
Kleine Kommunen haben dabei einige entscheidende Vorteile: 
Sie verfügen häufig über überschaubare Gebäudestrukturen, 
kurze Entscheidungswege und regionale Energiequellen, die 
sich gut nutzen lassen. Dazu zählen zum Beispiel Abwärme aus 
örtlichen Betrieben, Biogas und Holz sowie Strom aus Photovol-
taikanlagen für die Nutzung von Wärmepumpen. Die kommu-
nale Wärmeplanung als strategischer Fahrplan ermöglicht hier 
eine koordinierte und abgestimmte Weiterentwicklung:

∙	 Regionale Wertschöpfung bleibt in der Gemeinde erhal-
ten

∙	 Zukünftige Investitionen inkl. Fördermittel lassen sich 
besser planen

∙	 Kombinationen verschiedener Energieträger werden 
sinnvoll aufeinander abgestimmt

Gerade in weniger dicht besiedelten Gebieten, wie es in klei-
neren Städten und Gemeinden meistens der Fall ist, spielen 
dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen oder Biomassenan-
lagen eine entscheidende Rolle. Hier eröffnen sich vielfältige 
Möglichkeiten für Kommunen, individuelle und passgenaue 
Wärmekonzepte umzusetzen, die genau auf die örtlichen 
Gegebenheiten zugeschnitten sind. Gleichzeitig erfordert die 
Bearbeitung eine gute Abstimmung zwischen allen Beteilig-
ten, von der Kommune selbst als planungsverantwortlicher 
Stelle hin zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie nicht zu-
letzt den Handwerkerinnen und Handwerkern, welche die 
Weichen für eine erfolgreiche Umsetzung stellen.

DIE ROLLE DES HANDWERKS
Handwerkerinnen und Handwerker nehmen in der kommu-
nalen Wärmeplanung eine Schlüsselrolle ein. Sie bringen 
praktisches Wissen über Gebäude sowie Heizsysteme mit 
und kennen in den meisten Fällen die lokalen Gegebenhei-
ten der jeweiligen Gemeinde. Ob Schornsteinfegerinnen und 
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Schornsteinfeger, Heizungsinstallateurinnen und Heizungsin-
stallateure oder Energieberaterinnen und Energieberater, sie 
kennen die technischen Herausforderungen und passenden 
lokalen Lösungsansätze besser als jede Verwaltungsstelle. Ihre 
Aufgaben erstrecken sich dabei über mehrere Felder hinweg. 
Sie erfassen Heizsysteme, Energieverbräuche und Gebäude-
bestände und liefern damit die wichtige Datengrundlage, auf 
welcher die kommunale Wärmeplanung beruht. Zusätzlich 
unterstützen sie Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger 
bei der Wahl geeigneter Heizsysteme oder der Planung von 
energetischen Sanierungen. Außerdem übernehmen sie die 
Planung und Installation der erarbeiteten Maßnahmen sowie 
die Sicherung der technischen Qualität und Wirtschaftlichkeit. 
Durch den täglichen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern 
stellen sie die Schnittstelle zwischen der Verwaltungsebene 
als planungsverantwortlicher Stelle und den zu informieren-
den Bürgerinnen und Bürgern dar. So sorgt das Handwerk da-
für, dass Informationen fließen und Maßnahmen realistisch 
umgesetzt werden. Durch diese aktive Beteiligung wird das 
Handwerk nicht nur zum Ausführenden, sondern zu einem 
Mitgestalter der Wärmewende auf kommunaler Ebene. Gera-
de in kleinen Gemeinden, wo die Ressourcen begrenzt und die 
Strukturen überschaubar sind, ist die Einbindung des Hand-
werks entscheidend, um maßgeschneiderte, effiziente und 
akzeptierte Lösungen umzusetzen.

FAZIT
Die kommunale Wärmeplanung ist mehr als ein strategisches 
Instrument, vielmehr ist sie der Schlüssel, um die Wärme-
wende vor Ort erfolgreich zu gestalten. Gerade kleine Städte 
und Gemeinden profitieren, wenn sie frühzeitig ihre Wärme-
versorgung angehen, Potenziale für erneuerbare Energien 
nutzen und Maßnahmen strategisch planen.

Das Handwerk spielt dabei eine entscheidende Rolle: Schorn-
steinfeger, Heizungsinstallateure und Energieberater bringen 
das notwendige Praxiswissen ein, vernetzen die relevanten 
Akteure und sorgen dafür, dass die geplanten Maßnahmen 
tatsächlich umsetzbar sind.

Wer die kommunale Wärmeplanung aktiv nutzt, schafft nicht 
nur Planungssicherheit und Kostenvorteile, sondern stärkt 
die Versorgungssicherheit und die Akzeptanz in der Bevölke-
rung. Daneben können sie neue regionale Wertschöpfungs-

ketten erzeugen, die durch intelligente Geschäftsmodelle Ar-
beitsplätze in der Region halten und neue schaffen.

Mit vorausschauender Planung und der Einbindung des 
Handwerks können Kommunen die Weichen für eine klimaf-
reundliche, stabile und zukunftsfähige Wärmeversorgung 
stellen, zum Nutzen der gesamten Gemeinde. 

WEITERBILDUNG: KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG 
FÜR DAS HANDWERK
Damit das Handwerk in diesem Zukunftsfeld gut aufgestellt 
ist, bietet die Handwerksschule gemeinsam mit der Cam-
pus-EW eine praxisorientierte Schulung zur Kommunalen 
Wärmeplanung an.

ZIEL: 
Verstehen, was hinter der KWP steckt – und wie man als 
Schornsteinfeger aktiv dazu beitragen kann.

INHALTE: 
∙	 Grundlagen und rechtliche Vorgaben der KWP
∙	 Wie man Wärmepläne liest und interpretiert
∙	 Welche Daten aus dem Schornsteinfegerwesen hilfreich 

sind
∙	 Praktische Beispiele aus kleinen Kommunen

FORMAT:
∙	 2 Tage Webinar (max. 4 Stunden pro Tag)
∙	 2 Tage Präsenzworkshop mit Praxisbezug

ZIELGRUPPE: 
Schornsteinfeger und Handwerksbetriebe, die sich im Be-
reich Energie, Beratung und Wärmewende weiterentwickeln 
wollen.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?
Empfehlenswert für alle Personen mit hochwertigen Fahrrädern.

WARUM I.D.R. NICHT AUF DIE MITVERSICHERUNG IN 
DER HAUSRATVERSICHERUNG SETZEN?
Zumindest Fahrräder und die langsameren Pedelecs sind 
grundsätzlich bereits über die Hausratversicherung mitversi-
cherbar. Voraussetzung für die Regulierung eines Einbruch-
diebstahls ist grundsätzlich aber, dass sich das Rad zum 
Schadeneintritt in einem geschlossenen Gebäude befand.

Der einfache Diebstahl, wenn man unterwegs ist, lässt sich 
bei den meisten Hausratversicherern auch für die Fahrräder 
einschließen (Höhe prüfen – teilweise nur 1 % der Versiche-
rungssumme – bei einer Versicherungssumme von 75.000 
EUR in der Hausratversicherung sind es nur 750 EUR im Scha-
denfall) und nur ein Teilediebstahl ist hier nicht mitversichert.

Spezieller und somit umfangreicher Schutz wird am Versiche-
rungsmarkt in Form von Fahrradversicherungen angeboten.

PS: Als „E-Bike“ wird umgangssprachlich jedes Rad mit Elek-
tromotor bezeichnet. Die Pedelecs, die das Treten lediglich 
unterstützen, sind auch über die Hausrat absicherbar. Jede 
„stärkere“ Lösung gilt als Kleinkraftrad und braucht ein Ver-
sicherungskennzeichen, und Diebstahl ist dann nur über die 
Teilkasko absicherbar.

Folgend ein Leistungsvergleich zwischen der Mitversicherung 
eines Fahrrades in der Hausratversicherung und mit einer 
echten Fahrradversicherung von der Ammerländer (ein An-
bieter für Fahrradversicherungen):

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND IN DER 
FAHRRADVERSICHERUNG VERSICHERBAR?
Zumeist können Kunden verschiedene Leistungsbausteine 
wählen, um den Schutz optimal auf die eigenen Bedürfnisse 
anzupassen:
Diebstahlschutz

•	 Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub
•	 Diebstahl von fest mit dem Fahrrad verbundenen Teilen 

(auch Akkus)
•	 Diebstahl aus einem abgeschlossenen Kfz
• 	 Diebstahl vom am Kfz montierten Fahrradträger

Kaskoschutz
• 	 Unfall (auch Transportmittelunfall)
• 	 Fall- oder Sturzschäden
• 	 Brand, Explosion, Blitzschlag
• 	 Elementargefahren (Sturm, Hagel, Überschwemmung, 

Erdrutsch, Erdsenkung etc.)
• 	 Vandalismus
• 	 Feuchtigkeit, Kurzschluss, Induktion und Überspannung 

an Akku, Motor und Steuerungsgeräten
• 	 Bedienungsfehler und unsachgemäße Handhabung
• 	 Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss, Tierbis-

se sowie Kabelbruch
• 	 Verschleiß an allen Fahrradteilen
• 	 Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler nach 

Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist

Schutzbrief
• 	 24h-Notfall-Hotline
• 	 Pannenhilfe
• 	 Abschleppdienst
• 	 Transport zur Werkstatt
• 	 Bergung
• 	 Weiter- oder Rückfahrt
• 	 Ersatzfahrrad
• 	 Übernachtungskosten
• 	 Fahrrad-Rücktransport
• 	 Fahrrad-Verschrottung
• 	 Notfall-Bargeld

WAS IST U. A. HIER NICHT VERSICHERT?
• 	 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
• 	 Pedelecs und E-Bikes, für die eine Versicherungs- oder 

Führerscheinpflicht besteht
• 	 Schäden, die nicht die Funktion des Fahrrads beein-

trächtigen (Schönheitsfehler)
• 	 Schäden durch Rost oder Oxidation
• 	 Schäden infolge von Manipulationen des Antriebssys-

tems (z. B. Tuning)
• 	 Schäden durch nicht fachgerechte Ein- oder Umbauten
• 	 Aufwendungen für Wartungsarbeiten oder Inspektionen
• 	 Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse
• 	 Terrorismus
• 	 Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Subs-

tanzen

Der Arbeitnehmerservice informiert
FAHRRADVERSICHERUNG

Bild: © KI-Bild – ChatGPT

Sein neu erworbenes Fahrrad schützt und pflegt man so gut wie 
nur möglich. Doch leider passiert es auch bei aller Achtsamkeit: 
Das Fahrrad wird beschädigt oder schlimmer – es wird gestohlen. 
Gerade bei modernen Rädern und E-Bikes kommen da gerne mal 
ein paar Tausend Euro zusammen. Gut, wenn man das Fahrrad 
dann in voller Höhe mit einer Fahrradversicherung abgesichert hat.
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